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Gesetzliche Grundlagen

A

Der vorliegende PAP trifft mit den reglementarischen Bestandteilen der partie graphique und partie 
écrite definitive Festsetzungen für die privaten Grundstücke / Parzellen. Die genaue Ausgestaltung 
der öffentlichen Flächen wird im Ausführungsprojekt (project d‘exécution) geregelt, welches sich an 
die Festsetzungen dieses PAP‘s annähern muss.

Der vorliegende PAP basiert auf der gesetzlichen Grundlage des „Loi du 28 juillet 2011 portant 
modification de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le dé-
veloppement urbain“ einschließlich der maßgeblichen Ausführungsbestimmungen des Gesetzes.

Die Anwendung des reglementarischen Teils des plan d’aménagement particulier kann nicht in Wi-
derspruch mit den geltenden Gesetzen, großherzoglichen Verordnungen und technsichen Richtli-
nien (z.B. ITM-Richtlinien) stehen. Im Falle eines Widerspruchs erfahren  diese Vorrang.

Eine weitere rechtliche Grundlage bildet der derzeitig gültige Plan d’Aménagement Général sowie 
die „Modification ponctuelle du Plan d’Aménagement Général“ ‘Jong Mëtt’ in Junglinster, genehmigt 
am 05.02.2013 durch den „Ministère de l’Intérieur et à la Grande Région“. Ein Auszug der Partie 
écrite der Modification ponctuelle du PAG ‚Jong Mëtt’ ist in das ‘Règlement sur les bâtisses’ der Ge-
meinde Junglinster eingeflossen (vgl. Chapitre 2 – Les règles d’urbanisme du plan d’aménagement 
général). 

Die vorliegende Partie écrite respektiert die Regelungen aus den Kapiteln 1 und 2 sowie 8 bis 13 des 
gültigen Bautenreglements der Gemeinde Junglinster (Chapitre 1 et 2 et 8 à 13 du ‚règlement sur 
les bâtisses‘ de la partie écrite du PAG de la commune de Junglinster, mis à jour le 05. février 2013). 
Die Regelungen aus den Kapiteln 3, 4, 5, 6 und 7 treffen für den Bereich der Zone d’habitation 2, 
respektive den diese Zone überlagernden PAP nicht zu (vgl. Art.8ter du ‚règlement sur les bâtisses‘).

Die neuen Regelungen werden durch den vorliegenden PAP vorgegeben. Die verbleibenden Rege-
lungen der Partie écrite zum PAG bzw. des ‚règlement sur les bâtisses‘ sind dem Anhang 2 dieser 
Partie écrite zu entnehmen.

« Zum Zwecke einer vereinfachten Lesbarkeit des reglementarischen Teil des vorliegenden PAP (par-
tie écrite und partie graphique) verfolgt die Regelungssystematik das Ziel, doppelte Fessetzungen 
von Regelungsbeständen zu vermeiden. Im Falle einer (doppelten) Regelung sowohl durch partie 
graphique als auch partie écrite eines ein und desselben Regelungsbestandes, gilt immer die re-
stiktivere Festsetzung.».
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Abgrenzung und Größe der Baugrundstücke oder Parzellen

B

Der Partie graphique liegen die folgenden Plangrundlagen zugrunde:  

•	 Mesurage	cadastral	mit	der	Nr.	1407	–	Quelle:	GEOCAD	S.à.r.l.,	géomètres	officiels		
 (12.11.2012);
•	 Levé	topographique	bzw.	Plan	topographique	(Nummer	08657-01b)	–	Quelle:	J.	Kneip	&		
 Associés S.à.r.l., Ingénieurs-Conseils (03.08.2009);

Auf dieser Basis definiert die Partie graphique die Abgrenzung und Größen der zukünftigen Bau-
grundstücke (‚Lot‘)  bzw. Parzellen. 
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Art der baulichen Nutzung / Mischung der Funktionen

C

C.1. Art der baulichen Nutzung (entsp. den Festsetzungen des PAG)
Gemäß der Modification ponctuelle du PAG wurde für den Bereich dieses PAP eine ‚Zone d’habitation 
2‘ (HAB-2 – Jong Mëtt) ausgewiesen. Im Bereich dieser Zone bzw. dieses PAP’s soll die Wohn-
nutzung dominieren; gemäß Art 8ter des gültigen Bautenreglements müssen hier mind. 80% der 
künftigen Bruttogeschoßflächen (BGF) der Wohnnutzung dienen. Davon sind mindestens 15% für 
Einfamilienhäuser vorzusehen.

C.2 Mischung der Funktionen
Andere mit dem Wohnen verträgliche (Nicht-Wohn-)Nutzungen sind im Geltungsbereich des PAP‘s 
ausdrücklich zulässig und auch erwünscht. Diese Nutzungen, wie z.B. „freie Berufe“ (profession 
libérale) oder weitere Dienstleistungs-, Handels- oder Gastronomienutzungen sind in den Mehrfa-
milienhäuser (vgl. Abb. 1, Gebäude mit roter Schraffur) zulässig, vorzugsweise in den Ergeschoss-
bereichen.

Um nicht zuviel Verkaufsfläche (surface de vente) zu generieren, dürfen im Geltungsbereich des 
PAP max. 5,0 % der gesamt möglichen Bruttogeschossfläche als Verkaufsfläche errichtet werden.

Abb. 1: Aufteilung zwischen Mehrfamilien- und 
Einfamilienhäusern (Reihenhäuser/ maison en 
bande);	Quelle:	Eigene	Darstellung.
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Maß der baulichen Nutzung (entsprechend der Festsetzungen im PAG)

D

Das Maß der baulichen Nutzung wurde durch die Modification ponctuelle du PAG „Jong Mëtt“ (Ge-
nehmigung minstère de l‘intérieur: 05.02.2012) definiert und in das bestehende Bautenreglement 
(Règlement sur les bâtisses) der Gemeinde Junglinster übernommen. 

Hierbei sind folgende Dichte-Koeffizienten als Maximalwerte im PAP einzuhalten:

•	 COS:  0,45
•	 CUS: 0,70
•	 CSS:  0,70
•	 DL:   43 log/ha
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Spezifische Festsetzungen in Bezug auf das Maß der baulichen Nutzung

E

E.1    Bruttogeschoßflächen, überbaubare Grundstücksflächen, Anteil der 
versiegelten Flächen und der privaten Grünflächen
Die maximalen Bruttogeschossflächen, überbaubaren Grundstücksflächen, der Anteil der versiegel-
ten Flächen sowie der privaten Grünflächen sind der Partie graphique zu entnehmen.

E.2    Stellplatzflächen innerhalb und außerhalb von Konstruktionen
Es gilt, dass die Fahrzeuge im Bereich der Lose 2.1 und 2.3 nur in den hierfür ausgewiesenen 
Tiefgaragen untergebracht werden dürfen (innerhalb der ‚limites de surfaces constructibles pour 
constructions souterraines‘). Im Bereich des Loses 2.2 sind diese oberirdisch nachzuweisen.

Im Geltungsbereich des PAP ist das folgende Stellplatzangebot nachzuweisen (vgl. Rapport de 
présentation du Modification ponctuelle du PAG):

•	 1,5 Stellplätze pro Wohneinheit
•	 1,0 Stellplatz pro Wohneinheit / Seniorenwohnen
•	 1,0 Stellplatz pro 45 m² Bruttogeschoßfläche sonstiger (Nicht-Wohn)Nutzungen
•	 1,0 Besucherstellplatz/ 3 Wohneinheiten  

Da eine Flexibilität bei der Festlegung der Funktionen und der Gebäudevolumen gewünscht wird, ist 
eine genaue Angabe der Stellplatzanzahl nicht möglich. Die vorgesehenen Standorte der Tiefgara-
gen sowie die Lage der oberirdischen Stellplätze in Los 2.2 sind der Partie graphique zu entnehmen.

E.3    Grenzabstände & Abstände zwischen Konstruktionen / Gebäudevor- 
und -rücksprünge 
E.3.1 Grenzabstände & Abstände zwischen Konstruktionen
Die vorderen, seitlichen und rückwärtigen Grenzabstände sowie die Abstände zwischen den Ge-
bäuden ergeben sich im Geltungsbereich des PAP‘s durch die Festsetzung  von obligatorischen 
Baulinien (‚alignement obligatoire pour constructions destinées au séjour prolongé‘ oder ‚aligne-
ment obligatoire pour dépendances‘) sowie Baugrenzen (‚limites de surfaces constuctibles pour 
constructions destinées au séjour prolongé‘ oder ‚limites de surfaces constructibles pour dépen-
dances‘).

Die genauen  Lagen der Baulinien und Baugrenzen sind der partie graphique zu entnehmen.

E.3.2 Gebäudevor - und -rücksprünge
Gebäudevorsprünge - orientiert zum öffentlichen Raum (Vorderseiten)
Die Gesamtfläche von Erkern und anderen geschlossenen Vorbauten darf in der Ansicht nicht grös-
ser sein als ein Drittel der betreffenden Fassadenfläche eines Gebäudes. Sie dürfen zudem nicht 
mehr als 0,70 m über die Bauflucht (alignement obligatoire) vorspringen und müssen sich harmo-
nisch in das Gesamtbild der Fassade einfügen.

Die maximale Auskragung von Vordächern über die Bauflucht (alignement obligatoire) beträgt 1 m.

Für feste Vorsprünge über die Fluchtlinie von öffentlichen Straßen/ Wegen gelten außerdem fol-
gende Vorschriften:
•	 Die untere Begrenzung von Vorsprüngen über der Fluchtlinie von öffentlichen Straßen/ Wegen 

muss mindestens 3,50 m über dem Niveau dieser Straßen/ Wege liegen. Dies gilt auch für Fen-
sterläden sowie Tür- und Fensterflügel, die sich nach Außen öffnen lassen, da diese in offener 
Position nicht in den öffentlichen Bereich hineinragen dürfen.

•	 Vorsprünge, die weniger als 3,50 m über dem Niveau eines angrenzenden öffentlichen Weges 
liegen, müssen mindestens 1 m von der Begrenzungslinie des Weges entfernt sein.

•	 Marquisen und Rollstores müssen mindestens 3,50 m über dem Referenz-Niveau des Geh-
steigs liegen; sie dürfen eine Auskragung bis zu 3,0 m haben.

Für Gebäude entlang einer Staatsstraße (Rue de la Gare) sind außerdem die Festsetzungen der 
permission de voirie zu beachten.
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E

Gebäudevorsprünge - zu den seitlichen Abstandsflächen
Feste Vorsprünge innerhalb der seitlichen Abstandsflächen sind – mit Ausnahme von Treppen und 
Sockeln – verboten. Außen-Treppenanlagen dürfen bis zu 1,10 m in die seitlichen Grenzabstände 
hereinragen, wobei ein Mindestabstand von 1,40 m zur Grundstücksgrenze eingehalten werden 
muss. Bei der Anlage von Außentreppenanlagen im seitlichen Grenzabstand sind diese auf befe-
stigten Flächen  (espace minéral) zu errichten.

Gebäudevorsprünge - orientiert zum privaten Raum (Rückseiten, Höfe)
Um eine Monotonie der Fassaden auf den Hofseiten der Gebäude zu vermeiden, dürfen Vorsprünge 
über die Baufeldgrenze (limite der surface constructibles pour constructions destinées au sejour 
prolongé) max. 1,50 m betragen sowie in der Ansicht max. 50 % der betreffenden Fassadenfläche 
ausmachen. 

Spezifische Festsetzungen in Bezug auf das Maß der baulichen Nutzung
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E

E.4    Geschossigkeiten und Geschoßhöhen
E.4.1 Geschossigkeiten
Die maximalen Geschossigkeiten im Geltungsbereich des PAP sind der tabellarischen Übersicht in 
Abb. 2 zu entnehmen.

Bezeichnung der 
Gebäude

Minimale 
Geschossigkeit

Maximale 
Geschossigkeit

2.1a, 2.1d 2 Vollgeschosse (EG +1)
[II + 1S]

2 Vollgeschosse (EG + 1) + 1 
zurückgesetztes Dachgeschoß bis hin 
zu max. 3 Vollgeschosse für einzelne 
Wohneinheiten (EG + 2); das 3. Ge-
schoß dieser Gebäude darf max. bis zu 
80% der Grundfläche eines Gebäudes 
ausmachen (vgl. Skizze in Abb. 4)
[II + 1R + 2S]

2.1b 2 Vollgeschosse (EG + 1)
[II + 1S]

bis max. 50% der Gebäudefläche darf 
über 3 Vollgeschosse gehen (EG + 
2 auf max. 50% der Gebäudegrund-
fläche)
[II + 1R + 1S]

2.1c 3 Vollgeschosse (EG + 2)
[III + 1S]

bis max. 4 Vollgeschosse (EG + 3)
[IV + 2S]

2.1e, 2.1f 3 Vollgeschosse (EG + 2)
[III+ 1S]

bis max. 50% der Gebäudefläche darf 
über 4 Vollgeschosse gehen (EG + 
3 auf max. 50% der Gebäudegrund-
fläche)
[II + 1R + 2S]

2.2 1 Vollgeschosse (EG)
[I]

2 Vollgeschosse 
[II + 1S]

2.3 2 Vollgeschosse 
[II + 1S]

3 Vollgeschosse (EG + 2) 
[III + 2S]

EG + 3
EG + 2
EG + 1

LOT 2.3

2.1c

2.1f

2.1a

Rue de la G
are

Spezifische Festsetzungen in Bezug auf das Maß der baulichen Nutzung

LOT 2.1LOT 2.2

Rue Hiehl

2.1e

2.1b

2.1d

Abb.	3:	Maximale	Geschossigkeiten	(indikatif);	Quelle:	Eigene	Darstellung.

Abb.	2:	Tabellarische	Übersicht	 -	minimale	und	maximale	Geschossigkeiten;	Quelle:	Eigene	Dar-
stellung.
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Das 3. Geschoß einer Reihenhauseinheit muss mind. 60% der Grundfläche dieser Reihenhaus-
einheit (Wohneinheit) betragen. Die 3. Geschoßebene eines Gebäudes mit verschiedenen Reihen-
hauseinheiten ist so auszubilden, dass sie insgesamt den maximalen Wert von 80% der Gebäude-
grundfläche nicht überschreitet. Abb. 4 verdeutlicht beispielhaft das Prinzip der Bebauung des 3. 
Geschosses eines Gebäudes mit 5 Wohneinheiten. In diesem Beispiel macht das 3. Geschoß 76% 
der gesamten Gebäudegrundfläche der darunterliegenden Geschosse aus und liegt somit unter 
80%.

Die Anzahl der Tiefgaragengeschosse wird auf maximal 2 Geschosse festgesetzt.

E.4.2 Geschosshöhen
Als Vollgeschoss werden die Geschosse angerechnet, die eine lichte Raumhöhe von min. 2,60 m 
aufweisen. Nutzräume (‚locaux utilitaires‘) wie Tiefgarage, Kellerräume, Hauswirtschaftsräume, Ab-
stellräume etc. müssen eine lichte Raumhöhe von min.2,20 m haben. In den Erdgeschossbereichen 
der Mehrfamilienhäuser (résidences) muss die lichte Raumhöhe min. 3,20 m betragen, sofern hier 
Nichtwohnnutzungen (z.B. Büro- oder Dienstleistungsnutzungen) vorgesehen sind. 

Abb. 4: Beispielskizze zur Bebauung des 3. Geschosses der Reihenhausgebäude mit max. 80 %;
Quelle:	Eigene	Darstellung.

Abb. 5 zeigt die Gebäude (Bezeichnung 2.1b, 2.1c, 2.1e, 2.1f, 2.2 und 2.3) in denen prinzipiell Nicht-
wohnnutzungen im Erdgeschossbereich möglich sind (vgl. Art. C):

Abb.5: Gebäude, in denen Nichtwohnnutzungen im Erdgeschossbereich möglich sind;
Quelle:	Eigene	Darstellung.

E
Spezifische Festsetzungen in Bezug auf das Maß der baulichen Nutzung

LOT 2.3

2.1c

2.1f

2.1a

Rue de la G
are

LOT 2.1LOT 2.2

Rue Hiehl

2.1e

2.1b

2.1d
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E.5    Gebäudehöhen und Bezugshöhen
E.5.1 Gebäudehöhen
Die maximalen Attikahöhen (niveaux acrotères) der geplanten Bebauung richten sich nach der in der 
Abb. 3 dargestellten Geschossigkeit und dürfen die folgenden Höhen nicht überschreiten: 

E.5.2 Bezugshöhen
Als Bezugshöhe bzw. Referenzniveau für die Höhe der baulichen Anlagen im Geltungsbereich des 
PAP gilt die Höhenlage der jeweils angrenzenden öffentlichen Straße oder des angrenzenden öf-
fentlichen Weges zur Baufeldgrenze des jeweiligen Gebäudes, gemessen in einem Winkel von 90° 
zwischen der Gebäudemitte und der Straßen-/ Wegeachse (vgl. Abb. 6). Sollten mehr als eine Stra-
ße / Weg an ein Gebäude angrenzen, so ist die Höhenlage ausgehend von der Längsseite eines 
Gebäudes zu ermitteln. Sofern zwei Straßen / Wege an ein L-förmiges Gebäude angrenzen, so ist 
jeweils von den einzelnen Straßen / Wegen aus eine Referenzhöhe zu ermitteln.

E

Abb. 6: Schema zur Ermittlung des Referenzni-
veaus	(Grundriß);	Quelle:	Eigene	Darstellung.

Abb. 7: Schemaschnitt zur Bemessung der 
Gebäudehöhen in Bezug zum Referenzniveau 
(Straßenachse); Quelle:	Eigene	Darstellung.

Die Erdgeschosshöhe (Oberkante Fertigfußboden = OKFFB) der Gebäude darf von diesem Refe-
renzniveau bzw. von dieser Bezugshöhe max. 1,10 m abweichen.

Geschossigkeit der Mehrfamilien-
häuser (sowie des Geb. 2.2) 

Maximale Höhe der Attika

ha1: 2-geschossig (EG + 1)            8,50 m

ha2: 3-geschossig (EG + 2) 10,50 m

ha3: 4-geschossig (EG + 3) 13,50 m

Geschossigkeit der Einfamilien-
häuser (Reihenhauseinheiten)

Maximale Höhe der Attika

2-geschossig (EG + 1) 7,50 m

3-geschossig (EG + 2) bzw. (EG + 1 + D) 10,00 m

GM

Straßenmitte
Referenzhöhe

GM: Gebäudemitte 
AH: Attikahöhe

Niveau 

Straße
90°

AH

GM

GM: Gebäudemitte

Spezifische Festsetzungen in Bezug auf das Maß der baulichen Nutzung
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E
Spezifische Festsetzungen in Bezug auf das Maß der baulichen Nutzung

E.6    Typ und Anzahl der Wohneinheiten (WE)
Gemäß den Vorgaben der Modification ponctuelle du PAG „Jong Mëtt“ können im Geltungsbereich 
des vorliegenden PAP insgesamt max. 46 Wohneinheiten (WE) errichtet werden. 

Die geplante Aufteilung der Wohneinheiten nach den einzelnen „LOT“ ist den Nutzungsschablonen 
der Partie graphique zu entnehmen. 

Um eine Mischung zwischen Mehr- und Einfamilienhäusern im Bereich des PAP zu erreichen, sind 
im Bereich des LOT 2.1 max. 8 WE als Einfamilienhäuser (Reihenhäuser) zu errichten. 

E.7    Typ und Anordnung der Gebäude
E.7.1 Typ der Gebäude
Die Festlegung des Gebäudetyps ist der durch die Nutzungsschablone der partie graphique zu 
entnehmen. 

E.7.2 Anordnung der Gebäude
Die Anordnungen der Gebäude bzw. die Lage der Gebäudeecken untereinander sind der Partie 
graphique zu entnehmen. 

Möglich-
keiten der 
Aufteilung

Anzahl der WE in Ein-
familienhäuser (Bereich 
PAP)

Anzahl der WE in Mehr-
familienhäuser (Bereich 
PAP)

Summe 
der WE

1 6 40 46

2 7 39 46

3 8 38 46

Abb. 8: Tabellarische Übersicht der möglichen Zusammensetzung von Ein- und Mehrfamilienhäu-
sern; Quelle:	Eigene	Darstellung.
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F

F.1.3 Dachaufbauten
Technische Dachaufbauten bzw. Anlagen zur Gewinnung von Solarenergie können auf Antragstel-
lung bei der Gemeinde zugelassen werden. 

Bei Bedarf ist eine Installation von Gemeinschaftsantennen-Anlagen nur auf den jeweiligen Dächern 
der Gebäude möglich. Sowohl bei den Einfamilienhäusern als auch den Mehrfamilienhäusern (rési-
dences) ist eine Gemeinschaftsantennen-Anlage pro Wohneinheit zulässig.
 

Zusätzliche Festsetzungen zum PAP

F.1 Dachformen, Dacheindeckung, Dachaufbauten
F.1.1 Dachform
Alle Hauptgebäude sowie mögliche Einhausungen von Tiefgaragenzufahrten im Bereich des Gel-
tungsbereichs des PAP sind mit Flachdächern zu versehen.

F.1.2 Dacheindeckung
Zur Verbesserung der Regenwasserrückhaltung sowie zur Verminderung der Versiegelung ist auf 
den Dächern eine Dachbegrünung vorzusehen, die mind. 60% einer Dachfläche eines Gebäudes 
ausmacht. Verschiedene Bereiche (bis max. 40%) dieser Gebäude können ggf. auch als Terrasse 
genutzt werden. Einhausungen von Tiefgaragenzufahrten sind komplett zu begrünen.

Die Flachdächer sind mindestens mit einem Anteil von 60% der Dachflächen bei einer Substrat-
schicht von min. 25 cm mit Gräsern, bodendeckenden Gehölzen und Wildkräutern zu bepflanzen 
und zu pflegen. Es ist jedoch nachzuweisen, der in der PAG-Modifikation festgesetze Gesamtver-
siegelungsgrad von 70% (maximaler Wert für den CSS: 0,7 - vgl. Art D) für den Geltungsbereich des 
PAP‘s nicht überschritten wird.

In Bezug auf die Flächen, die durch Dächer oder unterirdische Konstruktionen (Tiefgaragen) versie-
gelt, aber mit Mutterboden bedeckt sind, muss der Versiegelungsgrad nach der in Abb. 9 dargestell-
ten Kalkulation errechnet werden:

Aufbauhöhe des Mutterbodens über den Tief-
garagen bzw. auf den Dächern 

Anrechenbarer Versiegelungsgrad über den 
Tiefgaragen bzw. auf den Dächern

bei 25 cm 75%

bei 30 cm 70%

bei 45 cm 55%

bei 60 cm 40%

bei 75 cm und mehr 25%

Abb. 9: Tabelle zur Bestimmung des anrechenbaren Versiegelungsgrades in Abhängigkeit der Bo-
dendeckung;		Quelle:	Eigene	Darstellung.
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F.2 Zufahrten zu den Stellplätzen / Verkehrsflächen
F.2.1 Zufahrten zu den Stellplätzen
Die Anordnung der Zufahrten zu den Tiefgaragen sind der Partie graphique zu entnehmen. Die Höhe 
der Dächer der Zufahrten wird auf max. 3,50 m begrenzt. 

Im Bereich des ilot 2.1 erfolgt die Festlegung der maximalen Größe der Tiefgarageneinfahrt durch 
die Festlegung einer Baufeldgrenze für Nebengebäude (‚limites de surfaces constructibles pour 
dépendances‘), im Bereich des Los 2.3 durch Festlegung der zu befestigenden Fläche (‚espace ex-
térieur pouvant être scellé). Die Festsetzung oberirdischer Stellplätze erfolgt in der partie graphique 
durch die Darstellung mittels ‚espace pouvant être dédié au stationnement‘.

F.2.2 Verkehrsflächen
Die Anordnung der Verkehrsflächen  sind der Partie graphique zu entnehmen.

F.3 Pflanzflächen
F.3.1 Öffentliche Pflanzflächen
Die Gestaltung (incl. Bepflanzung) der öffentlichen Grünflächen (vgl. EVP in der Partie graphique) 
wird von der Gemeinde Junglinster übernommen. In diesem Zusammenhang ist es auch vorge-
sehen, dass das Retentionsbecken, das zu den überwiegenden Zeiten im Jahr kein Wasser führt, 
begrünt wird. Zudem soll das Becken an mind. 1 Stellen einen Zugang erhalten. Die in der Partie 
graphique dargestellte Lage und Form stellt die maximale Ausdehnung des Retentionsbecken dar; 
die genaue Lage und Form ergibt sich später im Rahmen des Ausführungsprojektes. Das für die 
Neubebauung und die damit zusammenhängenden Versiegelungsmaßnahmen erforderliche Reten-
tionsvolumen muss jedoch gewährleistet werden.

F.3.2 Private Pflanzflächen
Die nicht überbauten Flächen im Bereich der privaten Grundstücke sind gemäß den dargestellten 
Bereichen in Abb. 10 mit mindestens der folgenden Anzahl an Bäumen zu bepflanzen:
•	 LOT 2.1: mind. 14 Bäume
•	 LOT 2.2: mind. 3 Bäume
•	 LOT 2.3: mind. 3 Bäume

LOT 2.1

LOT 2.2
LOT 2.3

Abb. 10: Bereiche privater Grundstücksflächen, in denen eine Mindestanzahl an Bäumen gesetzt 
werden	muss;	Quelle:	Eigene	Darstellung.

Baum-, Sträucher- und Heckenpflanzungen auf den privaten Grundstücksflächen sind gemäß der 
„Liste heimischer Strauch-/ Heckenarten für die privaten Hofbereiche“ zu bepflanzen. (vgl. Anhang 
1). Die Pflanzung von Nadelbäumen oder geschlossenen Baumreihen ist unzulässig.
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F.4 Befestigte Oberflächen, Terrassen, Geländeabtrag / Geländeauf-    
 trag, Einfriedungen, Übergänge zum öffentlichen Raum
F.4.1 Befestigte Oberflächen
Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind nur auf das unbedingt notwendige Maß für Zu-
fahrten, Wege, Terrassen etc. zu befestigen. Zur Befestigung sind versickerungsfähige Materialien 
(z.B. Rasenfugenpflaster, Holz, Ökopflaster, kleinteiliges Natursteinpflaster in Splittbettung, Schot-
terrasen oder wassergebundene Decken) zulässig. Wasserundurchlässige Beton- oder Asphaltflä-
chen sind unzulässig.

F.4.2 Terrassen
Die Tiefe von Terrassen darf mit Ausnahme des Gebäudes 2.2 maximal die Hälfte der Gartentiefe 
betragen. Ein baulicher Sichtschutz muss über die gesamte Tiefe der Terrasse vorgesehen werden, 
eine maximale Höhe von 2 m für den Sichtschutz darf hierbei nicht überschritten werden. 
Markisen und Sonnensegel sind erlaubt, sie dürfen die Breite der Terrasse nicht überschreiten. Ihre 
Farbgestaltung muss einfarbig und im Einklang mit der Fassade sein.

F.4.3 Geländeauftrag / Geländeabtrag
Da für ein Großteil des PAP-Areals Altlastenverdacht besteht, wird der kontaminierte Boden abge-
tragen werden müssen, bevor die Gebäude errichtet werden. Der Bodenabtrag erfolgt bis maximal 
zu der Tiefe, in der später die Tiefgaragen errichtet werden. Im Bereich des Parks ist ebenfalls eine 
Bodensanierung geplant; auch hier wird der Boden nicht wieder komplett aufgefüllt, da das Niveau 
des offen zu legenden Bachlaufs (Ernz Noire) erreicht werden muss (vgl. Schnitte in der Partie gra-
phique).

F.4.4 Einfriedungen
Mauern / Hecken
Alle privaten Grundstücke im Bereich des vorliegenden PAP müssen sich an das Höhenniveau des 
angrenzenden öffentlichen Raumes (Straßen, Wege, Plätze/ Grünflächen) orientieren.

Den geplanten Reihenhauseinheiten im Bereich des LOT 2.1 ist jeweils ein Garten zur Hofseite sowie 

ein Vorgarten zuzuordnen. In Bezug auf die Mehrfamilienhäuser im Bereich des LOT 2.1 ist jeder 
Wohnung in den Erdgeschossbereichen eine private Grünfläche zuzuordnen.

Um eine gewisse Distanz und Abgrenzung der privaten Grundstücke im Bereich des LOT 2.1 zum 
öffentlichen Raum zu erhalten, sind die privaten Bereiche mittels einer kleinen Mauer auf der Grund-
stücksgrenze sowie einer dahinter gepflanzten Hecke vom öffentlichen Raum abzugrenzen (vgl. 
Partie graphique). 

Da die privaten Grundstücksflächen im Verhältnis zu den öffentlichen Flächen an einigen Stellen er-
höht sind, ist es - je nach Höhenlage - notwendig, dass auf den privaten Grundstücksflächen kleine 
Trennmauern/ Sockel mit einer Höhe von max. 0,80 m vorgesehen werden. 

Die Mauern an der Grenze zum öffentlichen Raum sowie notwendige Mauern zur Überwindung von 
Höhenunterschieden auf den Grundstücken sind einheitlich in Sichtbeton zu erstellen. Sie können 
für einen notwendigen Zugang zu den Gebäuden mittels Treppen oder kleinen Anrampungen un-
terbrochen werden. 

Stützmauern, die höher als 0,80 m sind, können nur ausnahmsweise genehmigt werden, sofern es 
die Nutzung des Grundstückes erfordert; vorausgesetzt, dass diese Höhe nicht die Gestaltung oder 
die Verkehrssicherheit beeinträchtigt.

Zusätzlich ist mit grünen Hecken hinter diesen Trennmauern ein Sichtschutz zu erzielen. Die Ge-
samthöhe dieser Hecken darf 1,20 m nicht überschreiten. Analog zu den Mauern können natürlich 
auch die Hecken für jeweils einen Zugang auf der Vorderseite der Gebäude geöffnet werden. 

Für die Schnitthecken auf der nach Außen, zum öffentlichen Raum orientierten Seite ist Carpinus 
betulus (Hainbuche) zu verwenden. Pro laufender Meter Hecke sind mindestens 3 Hainbuchen-
pflanzen zu setzen. 
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F.4.4 Übergänge zum öffentlichen Raum
Im Bereich der Gebäude, in denen kommerzielle Nutzungen im Erdgeschossbereich geplant sind 
(vgl. Abb. 5), muss der im vorderen Bereich der Gebäude angrenzende Belag des öffentlichen 
Weges oder Platzes bis an die Gebäudekanten gezogen werden. Die Gemeinde Junglinster über-
nimmt diese Arbeiten zu Lasten des Eigentümers, um einen einheitliche Gestaltung des vorderen 
Bereiches sicherzustellen.

Sollte im Erdgeschoßbereich eines Mehrfamilienhauses eine Wohnnutzung mit einer Abgrenzung 
zum öffentlichen Raum vorgesehen werden, so ist diese Grenze zum öffentlichen Raum mit Hilfe 
einer kleinen Trennmauer aus Sichtbeton (Höhe: max. 0,80 m) zu errichten. In diesem Fall ist die 
Gestaltung des Freiraums zwischen der Bebauung und dieser Abtrennung dem Eigentümer über-
lassen.

F.5 Erhalt von Baukörpern und natürlichen Elementen, Abriß von Ge- 
 bäuden
Im Bereich des PAP gibt es keine bestehenden Baukörper, die zu erhalten sind. Aus den Vorgaben 
des PAG heraus sind auch keine natürlichen Elemente zu erhalten; es sollte jedoch versucht wer-
den, den Baumbestand an den Stellen zu erhalten, an denen keine Baumaßnahmen geplant sind.
 
F.6 Gestaltung von Nebenanlagen
Zu den zulässigen Nebenanlagen im Sinne dieses PAP gehören Tiefgaragenzufahrten und Garten-
hütten. Darüber hinaus sind keine weiteren Nebenanlagen (wie z.B. Wintergärten oder Schwimm-
bäder) erlaubt.

F.6.1 Tiefgaragenzufahrten
Zur Gewährleistung einer Neigung der Tiefgaragenrampen von 15% und zur Begrenzung ihrer Län-
ge, ist eine Überdachung der Tiefgaragenzufahrten im Bereich des îlot 2.1 notwendig. Die Lage der 
Tiefgarageneinfahrt ist der Partie graphique zu entnehmen.

Ihre Gestaltung ist mit der Gestaltung der jeweiligen Höfe bzw. der angrenzenden Bebauung abzu-
stimmen; Material und Farbton sind jeweils mit der direkt angrenzenden Bebauung abzugleichen.

F.6.2 Gartenhütten
Die Errichtung von kleineren Nebenanlagen (z.B. für Gartengeräte, Gartenmöbel o.ä.) im rückwär-

tigen Bereich der Reihenhausgebäude ist bis zu einer Flächengröße von max. 4,0 m² und einer max. 
Höhe von 2,0 m zulässig.

F.6.3 Müllsammelboxen
Oberirdische Müllsammelboxen sind im Geltungsbereich des PAP nicht erlaubt. Müllsammelstellen 
sind hier in den zugehörigen Tiefgaragen bzw. Untergeschossen oder im Erdgeschossbereich un-
terzubringen und mit einer entsprechenden Belüftung zu versehen.

F.7 Ästhetische Festsetzungen (Fassaden)
Für die Gestaltung der Außenwandflächen (Fassaden) ist jeweils ein einheitliches Material sowie ein 
einheitlicher Farbton  zu verwenden.

F.8 Technische Festsetzungen
F.8.1 Abdichtung der Untergeschosse
Die Untergeschosse (Tiefgaragen, Keller) auf den privaten Grundstücksflächen sind mittels einer 
wasserdichten Wanne (‚weiße Wanne‘) auszuführen.

F.8.2 Entwässerung der Untergeschosse
Abwässer aus Toilettenanlagen sowie Reinigungseinrichtungen (Waschmaschinen, Trocknern etc.) 
in den Untergeschossen können ausnahmsweise auch über Pumpvorrichtungen abgeleitet werden, 
sofern eine gravitäre Ableitung von Abwässern in den Untergeschossen nicht möglich sein sollte.

F.8.3 Brüstungshöhen
Für das Gebäude 2.1b (vgl. Abb. 3) ist zu gewährleisten, dass die max. Höhen der Fensterbrüstun-
gen nicht über 7,00 m über dem Niveau der angrenzenden Straße bzw. des angrenzenden Weges 
liegen, um im Notfall ein Anleitern durch die Feuerwehr zu ermöglichen.

F.9 Energiekennwerte
Es müssen die gesetzlichen Energiekennwerte, zum Zeitpunkt der Baugenehmigung, eingehalten 
werden.
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F.10 Dienstbarkeiten (Servitudes)
Im Bereich der Grundstücksflächen der Mehrfamilienhäuser (Residenzen) ergeben sich aufgrund 
notwendiger Zufahrten, Wege und Wendemöglichkeiten (îlot 2.2) als auch der unterirdischen Lage 
von Wasserver- und Abwasserentsorgungsleitungen sowie ggf. weiteren technischen Infrastruktur-
leitungen- oder Bauwerken, verschiedene Bereiche welche mit einer Dienstbarkeit (Servitude de 
passage) überlagert sind. Die konkreten Lagen dieser Dienstbarkeiten  sind der Partie graphique 
zu entnehmen. 

Nähere Regelungen zu den Dienstbarkeiten sind in der PAP-Konvention als auch den notariellen 
Kaufakten geregelt.

F.11 Geförderter Wohnungsbau (Coût modéré)
Da der PAP eine Brutto-Fläche von mehr als 1 ha umfasst, müssen mind. 10% Nettobauflächen 
oder 10% der Wohneinheiten für den geförderten Wohnungsbau (coût modéré) vorgesehen werden. 

In vorliegendem PAP wird eine Minimalanzahl von 10% der im PAP realiserten Wohneinheiten für 
den geförderten Wohnungsbau (côut modéré) festgesetzt. Die Wohneinheiten für den geförderten 
Wohnungsbau werden durch die Société Nationale des Habitations à Bon Marché (S.N.H.B.M.) im 
Bereich des LOT 2.1 und des LOT 2.3 realisert. 

Die Festsetzungen des ‚loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement‘ sind enstpre-
chend anzuwenden.

F.12 Abtretung von Grundstücksflächen
Der Bereich des PAP befindet sich aktuell im Besitz der öffentlichen Hand. Mit den Festsetzun-
gen der Grundstücksflächen im Bereich dieses PAP wird insgesamt ca. 36% der Gesamtfläche 
in Erschließungs- bzw. Grünflächen umgewandelt und bleibt somit im Prinzip als „domaine public 
communal“ erhalten. 
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Anhang 1 

Liste empfohlener heimischer Baumarten für die privaten Grünflächen 
(Höfe) in den Bereichen A und B in der Zone HAB-2

•	 Acer campestre – Feldahorn
•	 Acer rubrum ‚Armstrong‘ – Rot-Ahorn, Scharlach-Ahorn, Sumpf-Ahorn
•	 Alnus cordata – Herzblättrige Erle
•	 Amelanchier ovalis oder A. lamarckii – Echte Felsenbirne oder Kupfer-Felsenbirne
•	 Carpinus betulus – Hainbuche, Weißbuche
•	 Prunus avium ‘Plena’. – Vogelkirsche
•	 Tilia cordata ‘Rancho‘– Kleinkronige Winter-Linde

Liste heimischer Strauch-/ Heckenarten für die privaten Grünflächen 
(Höfe) in den Bereichen A und B in der Zone HAB-2

•	 Carpinus betulus – Hainbuche, Weißbuche
•	 Rosa sp. z.B. Rosa canina, R. glauca, R. rugosa – Wildrosenarten
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Anhang 2

Weiterhin gültige Regelungen aus dem ‚Règlement sur les bâtisses‘ des 
PAG der Gemeinde Junglinster 
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